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Ihre Anfrage zu Gesundheitsleistungen nach §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz – 
Haushaltsjahre 2023 - 2025 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kegel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen. 

1. Welche Gesamtausgaben entstanden dem Landkreis Vorpommern-Rügen in den Haus-
haltsjahren 2023, 2024 und – soweit bereits vorläufig abrechenbar – 2025 für Leis-
tungen nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz sowie für Leistungen nach § 6 Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG), bei denen der Landkreis selbst Kostenträger war 
(bitte getrennt nach § 4 und § 6 ausweisen)?  

 

2. Wie verteilen sich die Ausgaben nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz in den jeweili-
gen Haushaltsjahren – soweit im Haushalts- oder Abrechnungssystem differenziert 
auswertbar – auf ambulante ärztliche Behandlungen, stationäre Krankenhausbehand-
lungen, Arznei- und Verbandmittel sowie Verwaltungs- und Abrechnungskosten?  

Eine entsprechende Auswertung ist nicht möglich. 

3. Wie verteilen sich die Ausgaben nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz in den jeweili-
gen Haushaltsjahren – soweit im Haushalts- oder Abrechnungssystem differenziert 
auswertbar – auf medizinische Leistungen, therapeutische Leistungen, sonstige Ein-
zelfallhilfen sowie Verwaltungs- und Abrechnungskosten?  

Eine entsprechende Auswertung ist nicht möglich. 

 

 

 

 

Gesamtausgaben 2023 2024 2025

§ 4 AsylbLG 1.664.935,26 € 1.613.534,67 € 2.022.552,39 €

§ 6 AsylbLG 810.719,53 € 1.169.211,19 € 385.864,78 €

Landkreis Vorpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Mein Zeichen: Anfrage/2026/013  
Meine Nachricht vom:  
Bitte beachten Sie unsere Postanschrift unten! 
  

Fachdienst: Büro des Landrates und des Kreistages 
Fachgebiet / Team: Kreistagsangelegenheiten 
Auskunft erteilt:  
Besucheranschrift: Carl-Heydemann-Ring 67 
 18437 Stralsund 
Zimmer: 119 
Telefon: 03831 357 1214 
Fax: 03831 357-444100 
E-Mail: Kreistagsbuero@lk-vr.de 
  

Datum: 3. März 2026  
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4. Wie viele leistungsberechtigte Personen erhielten in den genannten Haushaltsjahren 
Leistungen nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz und wie viele Personen Leistungen 
nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz im Landkreis Vorpommern-Rügen (bitte jah-
resweise und getrennt ausweisen)?  

 

5. In welcher Höhe wurden dem Landkreis Vorpommern-Rügen in den genannten Haus-
haltsjahren die Ausgaben nach § 4 und § 6 Asylbewerberleistungsgesetz jeweils 
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern oder andere Kostenträger erstattet (bitte 
getrennt ausweisen)? 

 

6. Welche Beträge verblieben in den jeweiligen Haushaltsjahren nach Abzug der Erstat-
tungen als tatsächlicher Eigenanteil beim Landkreis Vorpommern-Rügen für Leistun-
gen nach § 4 sowie für Leistungen nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz? 

 

* Die Erhöhung der Aufwendungen im Jahr 2025 begründen sich in der Rückkehr ehemaliger 
Titelinhaber des Chancen- Aufenthalts gemäß § 104c AufenthG in das Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG), da die Aufwendungen für Asylbewerber, denen ein Aufenthaltstitel erteilt 
worden ist, nicht erstattungsfähig sind gemäß § 5 Abs. 1 a FlAG M-V.   

7. In welchen Produkten, Produktgruppen oder Sachkonten des Haushaltsplans sind die 
Ausgaben nach § 4 und § 6 Asylbewerberleistungsgesetz jeweils veranschlagt und 
verbucht? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat 

Personen 2023 2024 2025

§ 4 AsylbLG 1120 964 836

§ 6 AsylbLG 336 225 103

2023 2024 2025

§ 4 AsylbLG 1.664.857,20 € 1.613.476,68 € 2.005.630,46 €

§ 6 AsylbLG 810.719,53 € 1.169.211,19 € 385.864,78 €

nicht erstattungsfähig 2023 2024 2025*

§ 4 AsylbLG 78,06 € 57,99 € 16.921,93 €

§ 6 AsylbLG 0 0 0

Produkt

§ 4 AsylbLG 3130300

§ 6 AsylbLG 3130500


